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Amtliche Bekanntmachungen

Auf Grund eines Übertragungsfehlers des Beschlusses
der Gemeindevertretung von Rangsdorf Nr.
Rg./29.GVS/410/15.12.05 vom 15.12.2005 erfolgte eine
falsche Ausfertigung und Bekanntmachung der 4. Än-
derungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rangsdorf
über die Erhebung von Gebühren für die Betreuung
von Kindern in gemeindlichen Kindertagesstätten und
durch Förderung in Tagespflege vom 21.12.2005 im
Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf vom 23.12.2005.
Dieser Fehler führte dazu, dass die genannte Satzung
nicht wirksam in Kraft getreten ist. Hiermit erfolgt die
Bekanntmachung der neu ausgefertigten 4. Ände-
rungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rangsdorf
über die Erhebung von Gebühren für die Betreuung
von Kindern in gemeindlichen Kindertagesstätten und
durch Förderung in Tagespflege  vom 17.01.2006, mit
der Folge, dass diese am Tag nach der Öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft tritt. 

4. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde
Rangsdorf über die Erhebung von Gebühren für die

Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindertages-
stätten und durch Förderung in Tagespflege vom

18.01.2006

Aufgrund der nachstehenden Rechtsgrundlagen

1. § 5 und 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung für
das Land Brandenburg in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2005 (GVBl.
I /05 S. 210)

2. §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 2005 (GVBl. I S. 170)

3. §§ 17 und 18 des Kindertagesstättengesetzes (Kita-G)
vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 178), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.04.2005 (GVBl.
I/05 S. 170)

4. §§ 90 und 97 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezem-
ber 1998 (Bundesgesetzblatt I S. 3546), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. September
2005 (BGBl. I S. 2729) hat die Gemeindevertretung
Rangsdorf in ihrer Sitzung am 15.12.2005 die nachfol-
gende 4. Änderungssatzung zur Satzung der Gemein-
de Rangsdorf über die Erhebung von Gebühren für die
Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindertages-
stätten und durch Förderung durch Tagespflege be-
schlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung
von Gebühren für die Betreuung von Kindern in gemeindli-
chen Kindertagesstätten und durch Förderung in Tages-
pflege vom 14. November 2002 wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nach den §§ 1 und
12 KitaG unterhält die Gemeinde Rangsdorf auf der
Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwi-
schen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Ge-
meinde Rangsdorf zur Durchführung der Aufgaben
nach § 12 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz vom
13.06.2005 im Auftrag des Landkreises Teltow-
Fläming als Leistungsverpflichteten folgende Kinderta-
gesstätten:

1. Die Kindertagesstätte „Waldhaus“ als Einrichtung
für Kinder vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum
zum Schuleintritt

2. Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ als Einrich-
tung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung

3. Die Kindertagesstätte „Gartenhäuschen“ als Ein-
richtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschu-
lung

4. Die Kindertagesstätte Hort „Räuberhöhle“ als Ein-
richtung für Kinder im Grundschulalter.

In den Einrichtungen nach Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 wird
hinsichtlich des Betreuungsaufwandes und bei der
Bemessung der Gebühren  nach § 17 KitaG unter-
schieden zwischen Kindern von der Geburt bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres und Kindern von
Beginn des 4. Lebensjahres bis zur Einschulung.

2. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Wird das Kind zusätzlich in den Kindertagesstätten
nach § 1 Absatz 1 mit Mittagessen  versorgt und soll
dies auf Dauer angelegt sein, so wird über Absatz 1
hinaus eine zusätzliche Gebühr als Essengeld erho-
ben.

3. Punkt 2 des Artikel 1 der 3. Änderungssatzung Sat-
zung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von
Gebühren für die Betreuung von Kindern in gemeindli-
chen Kindertagesstätten und durch Förderung in Ta-
gespflege vom 22.06.2005 wird ersatzlos gestrichen.

4. In § 5 Absatz 2 wird die Bezeichnung „Amt Rangsdorf“
ersetzt durch die Bezeichnung „Gemeinde Rangsdorf“.

5. In § 7 Absatz 5 wird nach den Wörtern „die mit Eintra-
gungen versehene Lohnsteuerkarte des vorangegan-
genen Kalenderjahres“ angefügt: „ und die Verdienst-
bescheinigung des Monats Dezember des vorange-
gangenen Kalenderjahres“.

6. Die Anlagen II und III zu § 8 Absatz 1 werden durch
die Anlagen II und III nach dieser Satzung ersetzt.
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7. § 8 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

Das Essengeld wird als Jahresgebühr mit einem Be-
trag von 420 € erhoben. Diese Jahresgebühr wird als
12 gleiche Monatsbeträge in Höhe von 35 € festge-
setzt. Für die krankheitsbedingte Verabreichung von
speziellen Nahrungsmitteln wird eine zusätzliche Ge-
bühr von 10 € monatlich festgesetzt. Die Verabrei-
chung von speziellen Nahrungsmitteln erfolgt nur unter
der Voraussetzung, dass ein diesbezügliches ärztli-
ches Attest in der Kindertagesstätte vorgelegt wird.
Das Essengeld wird bei nicht ganzjähriger Betreuung
anteilig je angefangenem Monat erhoben. Für Kinder
im Grundschulalter kann das Mittagessen durch die
Schule sichergestellt werden. Eine Gebühr für das Es-
sengeld nach dieser Satzung wird in diesem Falle
nicht erhoben.

8. Der § 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

Für das Essengeld ist zusätzlich eine Gebühr von 2 €
zu zahlen.

Artikel 2
Neubekanntmachung

Der Bürgermeister wird beauftragt, die in Artikel 1 genannte
Satzung unter Berücksichtigung der in dieser Satzung
enthaltenen Änderungen in einer Neufassung gemäß Arti-
kel 2 öffentlich bekannt zu machen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2006 in Kraft.

Rangsdorf, den 18.01.2006

gez. Rocher
Bürgermeister

 Die Anlagen II und III (zu § 8 Abs. 1) zur 4. Ände-
rungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rangsdorf
über die Erhebung von Gebühren für die Betreuung
von Kindern in gemeindlichen Kindertagesstätten und
durch Förderung in Tagespflege vom 18.01.2006 sind
auf den Seiten 4 und 5 abgedruckt.
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Anlage II (zu § 8 Abs. 1) zur 4. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindertagesstätten und durch Förderung in Tagespflege vom
18.01.2006
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Anlage III (zu § 8 Abs. 1) zur 4. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von Ge-
bühren für die Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindertagesstätten und durch Förderung in Tagespflege vom
18.01.2006
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